
Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

E-Mail und Telefonnummer:

A.1 Ich/Wir besitze(n) kein Wohnungseigentum, Baugrundstück oder zu Wohnzwecken geeignetes Erbbaurecht *

A.2 Ich/Wir habe(n) keine Immobilien oder Baugrundstücke in den letzten 10 Jahren verkauft

A.3 Meine Eltern besitzen kein Wohnungseigentum, Baugrundstück oder zu Wohnzwecken geeignetes Erbbaurecht

außer von ihnen selbst bewohntes Eigentum

A.4 Meine Eltern haben keine Immobilien oder Baugrundstücke in den letzten 10 Jahren verkauft

B.1 Das durchschnittliches Bruttoeinkommen der letzten 3 Jahre liegt bei:                             € **

B.2 Das gesamte Vermögen liegt bei einem Wert von :                          € ***

B.3 Anzahl der Unterhaltspflichtigen/kindergeldberechtigten Kinder im Haushalt

Alter der Kinder:

B.4 Ich oder eine mit mir im Haushalt lebende Person ist pflegebedürftig. Angabe des Pflegegrads:________

B.5 Ich oder eine mit mir im Haushalt lebende Person ist behindert. Grad der Behinderung:________

B.6 Ich übe ein Ehrenamt aus :****

Angabe des Ehrenamtes:

B.7 Ich/Wir habe oder hatte meinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde Unterdießen

Angabe der Wohnsitzzeiten:

B.8 Ich übe meine hauptberufliche Erwerbstätigkeit in der Gemeinde Unterdießen aus :

zu B.2: bitte listen Sie die Vermögenwerte auf

Weitere freiwillige Angaben

Hiermit versichere(n) Ich/Wir die Richtigkeit meiner/unserer Angaben. 

Mir/Uns ist bewusst dass Ich/Wir keinen Anspruch auf Zuteilung eines Baugrudnstücks habe(n).

Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift

Arbeitgeber: seit:

Art Wert in €

Arbeitgeber: seit:

Fragebogen zum Erwerb eines Baugrundstücks im Einheimischen Modell Unterdießen

Name:

Geburtsdatum:



* Der Antragssteller darf kein Wohnungseigentum, zu Wohnzwecken geeignetes Erbbaurecht oder zu Wohnzwecken 

geeignetes Grundeigentum haben. Dem Antragssteller werden die Rechte seines Ehepartners, seines nichtehelichen 

Lebenspartners und seines Lebenspartners (LPartG) zugerechnet. Sind die Eltern eines Bewerbers im Besitz von 

Immobilien bzw. Baugrundstücken, behält sich der Gemeinderat eine Ablehnung des Antrages vor. Ebenso kann ein Antrag 

von Bewerbern abgelehnt werden, die  rückwirkend innerhalb von 10 Jahren vor dem Vergabedatum  Haus- oder Grundbesitz 

veräußert haben. Dies gilt auch, wenn die Eltern der Bewerber innerhalb des genannten Zeitraums Haus- oder Grundbesitz 

veräußert haben.

** Bei  Paaren  oder  einer  Familie  darf  die  Einkommensgrenze  von  120.000  €  zuzüglich  der Kinderfreibeträge in Höhe

in Höhe von 7.000 €  im Durchschnitt in den letzten drei Kalenderjahren vor Antragsstellung nicht überschritten worden sein.

Dabei wird auf den Gesamtbetrag der Einkünfte im Sinne von § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

des Antragsstellers, seines künftig im Gebäude wohnenden Partners sowie aller übrigen volljährigen und nicht  gegenüber

Antragsteller  oder  Partner  unterhaltsberechtigten  künftigen  Bewohner abgestellt. 

Bei Alleinstehenden ist ein Betrag von 80.000 € (ggf. zuzüglich von Kinderfreibeträgen) maßgeblich

Der  Gesamtbetrag  der  Einkünfte  ist  durch  Einkommensteuerbescheide  nachzuweisen. Liegt  noch  kein  bestandskräftiger 

Einkommensteuerbescheid  vor,  kann  ersatzweise  auf frühere Einkommenssteuerbescheide vor dem Dreijahreszeitraum

zurückgegriffen werden. Bei  Selbständigen  bzw.  Gewerbetreibenden  muss  das  Einkommen Einkommen  in  Form  einer  

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung oder einer Einnahmeüberschussrechnung inkl. der entsprechenden Steuerbescheide 

der letzten 3 Jahre nachgewiesen werden.

*** Das Vermögen der Bewerber darf insgesamt den Grundstückswert des zu erwerbenden Grundstücks

 zum Stichtag der Antragsstellung nicht übersteigen, wobei auf das gemeinsame Vermögen des Antragstellers,

seines künftig  im Gebäude wohnenden Partners 

 Zum Vermögen zählen insbesondere alle Immobilien oder Miteigentumsanteile daran (auch außerhalb

des Hoheitsgebiets der Gemeinde), Wertpapiere, Bankguthaben, Bargeld, Kunstgegenstände, Schmuck, vergleichbare 

Wertgegenstände usw. Kraftfahrzeuge werden nur insoweit angerechnet, als deren Zeitwert über 40.000 € liegt;

die Anrechnung erfolgt nur hinsichtlich des darüber hinaus gehenden Betrages.

Das Vermögen ist mit dem Zeitwert zu beurteilen. Der Antragsteller muss über die vorgenannten Vermögensverhältnisse

wahrheitsgemäß Auskunft geben und deren Richtigkeit versichern.

**** Eine ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Sinne ist die freiwillige Ausübung einer Tätigkeit im sozialen, kulturellen, kreativen oder

sportlichen Bereich aus Idealismus und ohne Bezahlung. Eine Tätigkeit, die sich auf repräsentative Tätigkeiten beschränkt,

ist davon nicht umfasst. Werden nur nachweisbare und nachgewiesene Unkosten oder Aufwendungen, wie z.B. Verdienst-

ausfall, Fahrtkosten, Materialkosten, die das Ehrenamt verursacht, erstattet, steht dies einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

nicht entgegen. Ein Ehrenamt liegt nicht vor, wenn eine den tatsächlichen Aufwand übersteigende Aufwandsentschädigung

gezahlt wird.  Anerkannt werden nur ehrenamtliche Tätigkeiten, für die von der entsprechenden juristischen Personen

eine Bestätigung vorgelegt wurde, welche die oben stehenden Einzelheiten belegt.


